
 

Schutzkonzept Turnverein Flüelen 
1 Allgemeines 

Grundlage des vorliegenden Schutzkonzepts sind die überarbeiteten COVID-19-Schutzmassnahmen im 
Turnsport (Trainingsbetrieb) des Schweizerischen Turnverbandes (STV) vom 6. Dezember 2021. Eben-
falls zum Tragen kommen die zusätzlichen Massnahmen des COVID 19-Schutzkonzept der Gemeinde 
Flüelen für die Nutzung der Schulanlagen mit gleichem Datum. 

Der Bundesrat hat schweizweit gültige Massnahmen gegen die Ausbreitung der Infektionen mit dem 
Coronavirus ergriffen, die auch den Sport betreffen. Das vorliegende Konzept basiert auf den neuen 
Empfehlungen des Bundesrates vom 3. Dezember 2021 und den Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte 
im Sport von BASPO/Swiss Olympic und zeigt auf, wie im Rahmen der geltenden, übergeordneten 
Schutzmassnahmen ein Training im Turnsport stattfinden kann. 

Die Zertifikatsplicht gilt neu in Innenräumen für alle sportlichen und kulturellen Aktivitäten. Die beste-
hende Ausnahme für beständige Gruppen unter 30 Personen wird aufgehoben. Zudem gilt neu bei 
Veranstaltungen im Freien bereits ab 300 Teilnehmenden eine Zertifikatspflicht. 
 
Alle Informationen und Massnahmen zu der Durchführung von Anlässen und Wettkämpfen, sind unter 
«Vorlage Schutzkonzept für Wettkämpfe» auf der Website des STV abrufbar.  
 
Ziel ist es, den Trainingsbetrieb unter der Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen sicher-
zustellen. Die Verantwortung zur Umsetzung der Schutzmassnahmen liegen bei den einzelnen Organi-
sationen, Vorstand, J+S-Coaches, Leiter sowie den Turnerinnen und Turnern. 
 

2 Übergeordnete Grundsätze im Sport  

Die vorliegenden Schutzmassnahmen basieren auf den allgemeinen Grundsätzen zur Verhinderung der 
Weiterverbreitung des Coronavirus. Diese Grundsätze sind:  

A  Symptomfrei ins Training  
B Distanz und Gruppengrösse einhalten  
C  Einhaltung der Hygieneregeln des BAG  
D  Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten.  
E   Schutzmaskenpflicht 
F Bezeichnung verantwortlicher Personen, Einhaltung Schutzkonzept des Vereins  
 

    

 

 

 

 



 

3 Erläuterungen  

A  Symptomfrei ins Training 

Turnerinnen und Turner, sowie Leiterinnen und Leiter mit Krankheitssymptomen, dürfen nicht am Trai-
ning teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Hausarzt 
an und befolgen dessen Anweisungen. Die Trainingsgruppe ist umgehend über die Krankheitssymp-
tome zu orientieren.  

 

B  Distanz und Gruppengrösse einhalten 

Für Personen, die sportliche oder kulturelle Aktivitäten ausüben, gibt es in Aussenbereichen keine Ein-
schränkungen. Für sportliche Aktivitäten in Innenräumen gilt für Personen ab 16 Jahren die Zertifikats-
pflicht. 

 

C  Einhalten der Hygieneregeln 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem 
Training gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld. Beim Hauptein- und austritt sind die 
Hände zu desinfizieren. Die Trainingsgeräte, eigenes Material/Mobiliar werden nach Gebrauch desin-
fiziert. 

Garderoben, Duschen und WC-Anlagen Gehren  
 Wenn möglich ist von einer Nutzung der Garderoben und Duschen abzusehen.  
 In jeder Garderobe dürfen sich maximal 5 Personen gleichzeitig aufhalten.  
 Die Duschen dürfen von maximal 5 Personen gleichzeitig genutzt werden. Dabei darf nur jeder 

zweite Duschkopf betrieben werden.  
 Die WC-Anlagen Gehren dürfen gleichzeitig nur von 2 Personen betreten werden. Seife und Pa-

piertücher für die Handhygiene sind vorhanden. 

 

D  Protokollierung der Teilnehmenden 

Wenn keine Maske getragen wird, muss der Verein die Kontaktdaten der anwesenden Personen sam-
meln, um sie im Falle einer Infektion rasch kontaktieren zu können. Die Daten müssen auf Aufforde-
rung der Gesundheitsbehörde während 14 Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tra-
cing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, die 
das Training leitet, ist verantwortlich für die Vollständigkeit und die Korrektheit der Liste und dass diese 
dem/der Corona-Beauftragten in vereinbarter Form zur Verfügung steht.  
 
 

E  Schutzmaskenpflicht 

Zusätzlich zur Zertifikatspflicht, die ab 16 Jahren gilt, müssen alle ab 12 Jahren in den Innenräumen 
eine Maske tragen. Wenn während der sportlichen Aktivität keine Maske getragen werden kann, 
müssen unbedingt die Kontaktdaten erhoben werden. 
 

 



 

F  Verantwortliche Personen, Einhaltung Schutzkonzept 

Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss eine/n Corona-Be-
auftrage/n bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen ein-
gehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Stefan Sifrig. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an 
ihn wenden (Tel. +41 77 426 38 21 oder stefansifrig@gmail.com).  

 
Corona-Beauftragter:  
 Hat die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung des Schutzkonzepts. 
 Informiert die betroffenen Personen (Funktionäre, Trainer, Athleten, Eltern, …) über die getroffe-

nen Massnahmen und definierten Abläufe. 
 Ist die Ansprechperson gegen innen und aussen. 
 Stellt sicher, dass Im Eingangsbereich sowie an weiteren Orten im Gebäude die Verhaltensregeln 

von Swiss Olympic (Plakat) aufgehängt werden. 
 

Leiterinnen und Leiter:  
 Unterstützen den Corona-Verantwortlichen und planen die Trainings unter Einhaltung der fünf 

Punkte A – E.  
 Aktives Eingreifen/Hilfestellung erfolgt nur, wenn es zwingend notwendig ist. 
 

Alle: 
 Halten sich an die geltenden Abstandsegeln und Hygienevorschriften. 
 Zeigen sich solidarisch und halten die Regeln des Schutzkonzepts mit hoher Eigenverantwortung 

ein. 
 

4 Ergänzungen  

Information:  Im Eingangsbereich sowie an weiteren Orten im Gebäude ist das neuste Plakat vom 
BAG anzubringen. 
 

5 Vorgehen bei einem Coronafall innerhalb der Trainingsgruppe  

Infos auf der Website vom Bundesamt für Gesundheit. 

 

6 Kommunikation des Schutzkonzeptes 

Das Schutzkonzept wird allen Turnern schriftlich abgegeben. Weiter ist es auf der Homepage des Turn-
verein Flüelen aufgeschaltet. 

 
Flüelen, 06. Dezember 2021 

Andy Gisler 


